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Vorwort 
 

Informationen nach Art. 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bei Erhe-

bung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person 

 

Sehr geehrte/r Bürger*innen,  

 

die folgenden Seiten sollen Ihnen einen Einblick über die Verarbeitung personenbezogener Da-

ten beim Jugendamt Dortmund verschaffen. Hier finden Sie, getrennt nach unseren Aufgaben-

gebieten, die wichtigsten Informationen über Rechtsgrundlagen, Zwecke der Verarbeitung und 

den Kreis der Empfänger personenbezogener Daten. Bei weitergehenden Fragen richten Sie 

Ihre Anfrage bitte schriftlich oder per E-Mail an das Jugendamt Dortmund.  

 

Unsere Kontaktdaten sowie eine Übersicht Ihrer Rechte finden Sie im Nachfolgenden:  

Verantwortlich: 

Stadt Dortmund, Fachbereich 51, Jugendamt 

44122 Dortmund 

E-Mail: Jugendamt@stadtdo.de 

Telefon: 0231 50-0 

 

Kontaktdaten der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten: 

Behördl. Datenschutzbeauftragte(r), 

E-Mail: datenschutz@stadtdo.de 

  
Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen und persönlichen Vo-
raussetzungen erfüllt sind:

• Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO  
• Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO  
• Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO  
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO  
• Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO 
• Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverletzungen  

 
Für alle Bereiche gilt:  
Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der erforderlichen personenbezogenen Da-
ten im Rahmen der Jugendhilfe ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO i. V. m. den datenschutzrechtlichen 
Vorschriften des achten Sozialgesetzbuches (§§ 61-68 SGB VIII), den einschlägigen Rechts-
normen der fachspezifischen Bereiche sowie den Bestimmungen zur Datenerhebung, -verarbei-
tung und –nutzung gem. §§ 67-80 SGB X.  
 
In den Fällen, in denen die Datenverarbeitung nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, 
erfolgt sie ausschließlich nur, soweit Sie darin gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO eingewilligt 
haben. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Postfach 20 04 44, 50102 Düsseldorf 
Telefon: 0211 38424-0 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
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Förderung von Tagesbetreuung für Kinder –  

Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege 
 

Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Für die Finanzierung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertages-

pflege werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Finanzierungsförderung 

und Prüfung der Verwendung nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in elektronischer Form 

und in Papierform verarbeitet. 

 

Im Bereich der Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Betreuungsange-

boten in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offener Ganztagsschule werden 

personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Beitragsfestsetzung und –einziehung ver-

arbeitet. 

 

Im Bereich der Kindertagespflege werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der 

Zahlbarmachung von Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen verarbeitet. 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c) DSGVO i. V. m. §§ 22, 23 und 90 SGB VIII; §§ 50 und 51 

Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz; Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen; Kindertagespflege und Offener 

Ganztagesschule in der Stadt Dortmund; Beschluss des Rates der Stadt Dortmund über das 

Konzept zur Weiterentwicklung der Kindertagespflege; Satzung der Stadt Dortmund über die 

Förderung von Kindern in der Kindertagespflege. 

Im Zusammenhang mit der Erteilung einer Pflegeerlaubnis: § 4 KiBiz, § 43 SGB VIII i. V. m. 

§ 23 SGB VIII.  

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Personenbezogene Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, sofern hierzu eine gesetz-

liche Berechtigung oder Verpflichtung vorliegt. Dritte sind insbesondere: Tageseinrichtungen 

für Kinder, Kindertagespflegepersonen, Offene Ganztagsschulen, Träger der freien Jugend-

hilfe, Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).  

Innerhalb der Stadtverwaltung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.  

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Die Speicherung der Sozialdaten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, 

für die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach 

dem Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

Die rechtliche Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre.  
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In der Kindertagespflege gilt Folgendes:  

➢ für den Betreuungsvertrag (Daten der Eltern und Kinder): 

3 Jahre nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses (jeweils bis zum Ende des Kas-

senjahres) gespeichert 

➢ für die Kooperationsvereinbarung (Daten der KTPP): 

10 Jahre nach Beendigung der Kooperation gespeichert 

➢ für die Erteilung einer Erlaubnis: 

5 Jahre nach Auslaufen der letzten Erlaubnis zur Kindertagespflege  
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Jugendhilfedienst (JHD), Jugendgerichtshilfe (JGH) 

sowie Pflegekinderhilfe und Adoptionsvermittlung 

(PKH) 

 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Im Bereich der Jugendhilfedienste werden personenbezogene Daten in Zusammenhang mit An-

geboten zur Förderung der Erziehung in der Familie gem. §§ 16-21 SGB VIII, Leistungen der 

Hilfen zur Erziehung und der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche mit den 

dazugehörigen ergänzenden Leistungen (§§ 27 ff., §§ 35a bis 37, 39, 40 SGB VIII) und Leis-

tungen für junge Volljährige (§§ 41, 41a SGB VIII) verarbeitet. Ebenso werden personenbezo-

gene Daten zur Erfüllung anderer Aufgaben der Jugendhilfe wie der Schutzauftrag bei Kindes-

wohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB 

VIII), die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbe-

gleiteter Einreise (§ 42a SGB VIII), die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 

50 SGB VIII) sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen des Jugendar-

beitsschutzgesetzes (§ 6 JArbSchG) verarbeitet.  

 

Die Jugendgerichtshilfe verarbeitet personenbezogene Daten, um in Verfahren vor den Jugend-

gerichten mitwirken zu können. Sie bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Ge-

sichtspunkte im Verfahren zur Geltung und unterstützt die beteiligten Behörden durch Erfor-

schung der Persönlichkeit, der Entwicklung und des Umfeldes des Beschuldigten. Des Weiteren 

werden Daten verarbeitet, um prüfen zu können, ob Leistungen der Jugendhilfe in Betracht 

kommen. 

 

Im Bereich der Pflegekinderhilfe und der Adoptionsvermittlung werden personenbezogene Da-

ten im Zusammenhang mit der Erteilung, dem Widerruf und der Zurücknahme der Pflegeer-

laubnis (§§ 43, 44 SGB VIII), sowie der Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme 

als Kind (§ 51 SGB VIII) verarbeitet. 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

 

Im Bereich der Jugendhilfedienste sind die wesentlichen Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 S. 1 

Buchst. c) DSGVO i. V. m. §§ 2 Abs. 2, 8a, 16-21, 27ff., 41, 42, 42a, 42b, 50, 86 ff. SGB VIII; 

speziell bei Kindeswohlgefährdung:  

§§ 8a, 98 ff SGB VIII, Art. 1 des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSCHG) i. V. m. §§ 1 ff. 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG); Polizeigesetz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) i. V. m. § 42 Abs. 6 SGB VIII 

 

Im Bereich Jugendgerichtshilfe sind die wesentlichen Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 S. 1 

Buchst. c) DSGVO i. V. m. § 52 SGB VIII i. V. m. §§ 38, 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG).  

 

Im Bereich der Pflegekinderhilfe und Adoptionsvermittlung sind die wesentlichen Rechts-

grundlagen: Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c) DSGVO i. V. m. § 2 Abs. 2 i. V. m. § 27 ff., 41 SGB 

VIII. 
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Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte wie andere Behörden, Gerichte oder 

durchführende Träger einer Leistung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage einer rechtlichen 

Befugnis oder nach vorheriger Zustimmung der Beteiligten. Dritte sind insbesondere: Einrich-

tungen/Träger der freien Jugendhilfe bei Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII; Bera-

tungsstellen oder andere Unterstützungsangebote in Absprache mit den Betroffenen z. B. 

Schulsozialarbeit, Flüchtlingsrat; Träger von Kinderbetreuungsangeboten, Schulen; Landes- 

und Bundespolizei, Gerichte, Rechtsanwälte, Staatsanwaltschaft, Behörden der Gefahrenab-

wehr; andere Jugendämter u. a. beim Zuständigkeitswechsel oder Amtshilfe; Polizei im Rah-

men von Vollzugshilfeersuchen bei Kindeswohlgefährdung. 

 

Teile der personenbezogenen Daten im Bereich Jugendgerichtshilfe können unter Beachtung 

der sozialdatenschutzrechtlichen Übermittlungsgrundsätze an das beteiligte Gericht, die Staats-

anwaltschaft, die Bewährungshilfe, die Justizvollzugsanstalt und Institutionen zur Erfüllung 

von Arbeitsauflagen weitergegeben werden. Eine Weitergabe kann auch zur Umsetzung von 

jugendrichterlichen Weisungen erfolgen. 

 

Innerhalb der Stadtverwaltung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Die Speicherung der Sozialdaten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, 

für die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach 

dem Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

 

Die Aufbewahrungsfristen richten sich ebenfalls nach dem Erfordernis der Erfüllung der jewei-

ligen Aufgaben. Die Frist zur Aktenaufbewahrung nach Beendigung der Hilfe zur Erziehung 

sowie der entsprechenden Maßnahme zum Jugendschutz beträgt beim Jugendhilfedienst 10 

Jahre. 

 

Bei der Jugendgerichtshilfe werden die Daten nach Eingang des letzten Schriftsatzes 5 Jahre 

gespeichert, das Fristende ist jedoch nicht vor Ablauf des 26. Lebensjahres.  

 

Im Bereich des Pflegekinderdienstes werden die Daten für die Dauer von 30 Jahren gespeichert, 

wobei Adoptionsakten gem. § 9c AdoptionsVermG 100 Jahre lang, gerechnet vom Geburtsda-

tum des Kindes, aufzubewahren sind.  
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Fachstelle § 35a SGB VIII 
 

 

Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Im Bereich der Fachstelle-§ 35a werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Leis-

tungen der Hilfen zur Erziehung und der Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Be-

hinderung oder drohender seelischer Behinderung mit den dazugehörigen ergänzenden Leis-

tungen (§§ 27 ff., §§ 35a bis 37, 39, 40 SGB VIII) und Leistungen für junge Volljährige (§ 41 

SGB VIII) verarbeitet. Ebenso werden personenbezogene Daten zur Erfüllung anderer Aufga-

ben der Jugendhilfe wie der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), die 

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) verarbeitet. 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c) DSGVO i. V. m. §§ 27, 35a und 36 SGB VIII. 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte wie andere Behörden, Gerichte oder 

durchführende Träger einer Leistung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage einer rechtlichen 

Befugnis oder nach vorheriger Zustimmung der Beteiligten. Dritte sind insbesondere: Einrich-

tungen/Träger der freien Jugendhilfe bei Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII; Bera-

tungsstellen oder andere Unterstützungsangebote in Absprache mit den Betroffenen z. B. 

Schulsozialarbeit, Träger von Kinderbetreuungsangeboten, Schulen; Landes- und Bundespoli-

zei, Gerichte, Rechtsanwälte, Staatsanwaltschaft, Behörden der Gefahrenabwehr; andere Ju-

gendämter u. a. beim Zuständigkeitswechsel oder Amtshilfe; Polizei im Rahmen von Vollzugs-

hilfeersuchen bei Kindeswohlgefährdung; Schule, Ärzte, Psychologen und medizinische 

Dienste. 

 

Innerhalb der Stadtverwaltung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Die Speicherung der Sozialdaten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, 

für die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach 

dem Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

 

Die Aufbewahrungsfristen richten sich ebenfalls nach dem Erfordernis der Erfüllung der jewei-

ligen Aufgaben. Die Frist zur Aktenaufbewahrung nach Beendigung der Hilfe zur Erziehung 

gem. § 35a SGB VII sowie der entsprechenden Maßnahme zum Jugendschutz beträgt 10 Jahre. 
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Psychologischer Beratungsdienst  

Erziehungsberatungsstellen 
 

Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Im Bereich der Erziehungsberatungsstellen werden Daten erhoben, um ein fachliches Angebot 

anbieten zu können.  

 

Grundsätzliche Ziele der Erziehungsberatung sind: 

- die Wiederherstellung, Sicherung und Stabilisierung der familiären (elterlichen) Erziehungs-

kompetenz; 

- eine positive, den individuellen Voraussetzungen des Kindes/Jugendlichen entsprechende 

kognitive und psychische Entwicklung und Stabilisierung ohne belastende oder "symptomati-

sche" Verhaltens- bzw. Erlebensweisen; 

- die Klärung und Entwicklung von Lösungswegen für intrafamiliäre Beziehungskonflikte zwi-

schen Kind/Jugendlichem und Eltern; 

- ein für die beteiligten Kinder/Jugendlichen förderlicher Umgang mit ihren in Paarkonflikt, 

Trennung oder Scheidung befindlichen Eltern. 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c) DSGVO i. V. m. §§ 28, 61 bis 65 SGB VIII. 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich auf der Grund-

lage einer rechtlichen Befugnis bzw. mit Zustimmung und Schweigepflichtentbindung der Be-

teiligten. 

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Die Speicherung der Sozialdaten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, 

für die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach 

dem Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

 

Im Einzelnen: 

- Regelfall: nach Beendigung des Beratungsprozesses (Löschung nach Statistikerstellung); Frist 

beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem die letzte Betreuung beendet worden ist (Beenden 

der Fallakte) 

- wenn „schutzwürdige Interessen des Betroffenen“ beeinträchtigt würden, z. B. bei (Verdacht 

auf) 

sexuellen Missbrauch oder § 8a SGB VIII, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 

- 3 Jahre, mit schriftlicher Aufbewahrungserlaubnis der Klienten/Sorgeberechtigten 
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SIEH - Städtisches Institut für erzieherische Hilfen 

(Profipflegefamilien) 

 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Im Bereich des SIEH werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Leistungen der 

Hilfen zur Erziehung und der Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung 

oder drohender seelischer Behinderung mit den dazugehörigen ergänzenden Leistungen (§§ 27 

ff., §§ 35a bis 37, 39, 40 SGB VIII) und Leistungen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 

verarbeitet. Ebenso werden personenbezogene Daten zur Erfüllung anderer Aufgaben der Ju-

gendhilfe wie der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII), die Inobhutnahme 

von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), der Widerruf und die Zurücknahme der Pfle-

geerlaubnis (§§ 43, 44 SGB VIII) verarbeitet. 

Außerdem werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Eignungs-überprüfung 

von Bewerberfamilien verarbeitet.  

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

 

Im Bereich des SIEH sind die wesentlichen Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c) 

DSGVO i. V. m. § 2 Abs. 2 i. V. m. § 27 ff. SGB VIII, insbesondere § 33 S. 2 SGB VIII.  

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte wie andere Behörden, Gerichte oder 

durchführende Träger einer Leistung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage einer rechtlichen 

Befugnis oder nach vorheriger Zustimmung der Beteiligten. Dritte sind insbesondere: Einrich-

tungen/Träger der freien Jugendhilfe bei Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII; Bera-

tungsstellen oder andere Unterstützungsangebote in Absprache mit den Betroffenen z. B. 

Schulsozialarbeit, Träger von Kinderbetreuungsangeboten, Schulen; Landes- und Bundespoli-

zei, Gerichte, Rechtsanwälte, Staatsanwaltschaft, Behörden der Gefahrenabwehr; andere Ju-

gendämter u. a. beim Zuständigkeitswechsel oder Amtshilfe; Polizei im Rahmen von Vollzugs-

hilfeersuchen bei Kindeswohlgefährdung 

 

Innerhalb der Stadtverwaltung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Die Speicherung der Sozialdaten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, 

für die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach 

dem Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

 

Die Aufbewahrungsfristen richten sich ebenfalls nach dem Erfordernis der Erfüllung der jewei-

ligen Aufgaben. Im Bereich des SIEH werden die Daten für die Dauer von 30 Jahren gespei-

chert.  
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Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH) 

 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe werden personenbezogene Daten im Zusammen-

hang mit der Leistungsgewährung und den sich daraus ergebenden Kostenbeiträgen im Rahmen 

der Kostenerstattung sowie des Kostenersatzes nach § 2 Abs. 2 und 3 SGB VIII i. V. m. § 90 

ff. SGB VIII verarbeitet. 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c) DSGVO i. V. m. § 91 SGB VIII (Kostenbeitrag für stationäre und 

teilstationäre Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen). 

 

Die Angabe der Daten ist gem. § 97a SGB VIII seitens der Eltern verpflichtend, sofern dem 

Kind Leistungen der Jugendhilfe nach den Maßgaben des § 91 SGB VIII gewährt werden. 

 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 

Personenbezogene Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, sofern hierzu eine gesetz-

liche Berechtigung oder Verpflichtung vorliegt. Dritte sind insbesondere:  

kostenbeitragspflichtige Personen, Träger der Jugendhilfe und andere Leistungserbringer an-

dere Behörden, Vormünder, rechtliche Betreuer, Sozialleistungsträger, Familienkassen, Fi-

nanzämter, Krankenkassen, medizinische Einrichtungen, Arbeitgeber Versicherungsunterneh-

men, Bundesverwaltungsamt Köln, Rechtsanwälte, Gerichte, Spruchstellen 

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Die Speicherung der Sozialdaten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, 

für die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach 

dem Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

 

Die rechtliche Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre.  
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Unterhaltsvorschusskasse (UV) 

 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse werden personenbezogene Daten zum Zwecke der 

gesetzlichen Aufgabenerledigung nach UVG verarbeitet. Die Unterhaltsvorschusskasse ist zur 

wirtschaftlichen Erbringung von Geldleistungen verpflichtet. Dies sind insbesondere die Ge-

währung von Unterhaltsvorschuss und die entsprechende Beratung. Darüber hinaus werden per-

sonenbezogene Daten auch bei der Durchsetzung des auf das Land übergegangenen Unterhalts-

anspruchs gegen den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sowie ggf. zur Bearbeitung von 

Erstattungsansprüchen anderer Sozialleistungsträger oder Rückforderungen von Unterhaltsvor-

schuss verarbeitet und ggf. zu Prüfzwecken durch den Bundesrechnungshof, die Landrech-

nungshöfe. 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c) DSGVO i. V. m. § 68 Nr. 14 SGB I, § 67 Abs. 2 S. 1, 67a ff. SGB 

X, §§ 1, 2, 4 bis 7 UVG. 

 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 

Die Datenkategorien können zum Zwecke der gesetzlichen Aufgabenerledigung der Unterhalts-

vorschussstelle an folgende Dritte übermittelt werden: Andere Sozialleistungsträger (z. B. 

DRV, Krankenversicherung, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit), Landesamt für Finanzen 

Nordrhein-Westfalen, Finanzämter, Gerichte, andere Dritte wie z. B. kommunale Ämter, Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, 

Bundeszentralamt für Steuern, Bundesamt für Finanzen, Bundesrechnungshof, Landesrech-

nungshof, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, für den Bereich des Unterhaltsvorschuss 

zuständiges Landesministerium, ggf. Landesjugendamt, ggf. Landesverwaltungsamt, Insol-

venzverwalter, Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF), Ausländer-

behörden, Auftragsverarbeiter (z. B. Scandienstleister, IT-Dienstleister), externe Forschungs-

institute (nur bei Forschungsanträgen, die durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend genehmigt wurden), bei anderen Elternteilen: Arbeitgeber, Ausbildungsbe-

triebe, Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch an 

öffentliche Stellen übermittelt werden, wie z. B. Melderegister, Handelsregister, Grundbuch-

ämter. 

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Unterhaltsvorschussleistungsakten, in denen die laufende Zahlung eingestellt ist und keine 

Rückstände mehr bestehen oder die übergegangene Forderung unbefristet niedergeschlagen 

oder erlassen worden ist, sind gemäß der aktuellen KGSt-Empfehlungen zur Aufbewahrung 

von Akten mindestens 6 weitere Jahre aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des 

Jahres, in dem die letzte UV-Team-Betreuung beendet worden ist (Beenden der Fallakte). Zu-

dem ist es aufgrund der Abgabe der Heranziehung bei Neufällen ab dem 01.07.2019 ans Lan-

desamt für Finanzen (kurz: LaFin) notwendig, dass die Fälle nach Beendigung bis mindestens 

zur Volljährigkeit des Kindes aufbewahrt werden. Es sind somit zwei Fristregelungen zu be-

achten: Volljährigkeit und zusätzlich eine 6-Jahres-Frist. 
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Amtsvormundschaften und -pflegschaften (AV) 

 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Im Bereich der Amtsvormundschaften und -pflegschaften werden personenbezogene Daten im 

Zusammenhang mit der Personensorge und Vermögenssorge für die zugewiesenen Mündel ver-

arbeitet. 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c) DSGVO i. V. m. § 61 Abs. 2 SGB VIII, § 68 SGB VIII, §§ 55, 56 

SGB VIII, § 69 SGB X, §§ 1773 ff. bzw. §§ 1909 ff. BGB. 

 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 

Als Amtsvormund/-pfleger dürfen die personenbezogenen Daten nur weitergegeben werden, 

soweit dies im Einzelfall zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Folgende 

Empfänger kommen für eine Datenweitergabe in Betracht: Familiengericht, Sozialleistungs- 

und Sozialversicherungsträger (zum Beispiel Jobcenter, Sozialamt, Wirtschaftliche Jugend-

hilfe, Familienkasse, Krankenkasse, Deutsche Rentenversicherung), Soziale Dienste (Allge-

meiner Sozialer Dienst und Pflegekinderdienst), Personen der Alltagssorge (Pflegeeltern, Kin-

derheim)  

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Die Speicherung der Sozialdaten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, 

für die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach 

dem Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

 

Aufgrund der langfristigen Bedeutungen von Daten aus Vormundschaftsakten für das Mündel 

werden diese 30 Jahre lang ab dessen Volljährigkeit aufbewahrt. 
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Beistandschaften, Beratungen, Beurkundungen  

 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Im Bereich Beistandschaft werden personenbezogene Daten erhoben, um die umfassende Be-

ratung, Unterstützung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben innerhalb einer Beistandschaft 

zu gewährleisten. Die Daten werden im Zusammenhang mit der Klärung der Vaterschaft, der 

Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und zu Fragen der gemeinsamen Sorge erhoben.  

 

Diese sind im Einzelnen u. a. folgende personenbezogene Daten: 

 

− Familiennamen, ggf. Geburtsfamiliennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort (von bei-

den Elternteilen und Kind/Kindern)  

− Familienstand,  

− Sorgerechtskonstellation, Lebensmittelpunkt des Kindes, Krankenversicherung des Kindes 

und der Eltern,  

− Staatsangehörigkeit, Anschrift, Kommunikationsdaten  

− ggf. Art und Dauer des Bezuges von Sozialleistungen  

− Schul- oder Ausbildungsbescheinigung  

− Angaben zu persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern, ihr Einkommen/Ver-

mögen, auch des Kindes (z. B. Rente, Ausbildungsvergütung); Bezug von Kindergeld  

− Nachweise zur Begründung von Mehr- und Sonderbedarf  

− bestehende Unterhaltstitel, erbrachte Unterhaltszahlungen, bestehender Unterhaltsrückstand, 

Kontoverbindung  

− ggf. Umgangsregelung  

− persönliche Informationen bei Feststellung der Vaterschaft  

 

Im Bereich Beurkundungen werden personenbezogene Daten erhoben, um die Beurkundungen 

vorzunehmen und das Beurkundungsregister zu führen. Ferner werden sie erhoben, um bei der 

Beurkundung von Erklärungen zur gemeinsamen Sorge die Vervollständigung des jeweiligen 

beim Geburtsjugendamt geführten Sorgeregisters sicherzustellen.  

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

 

Diese sind: Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO i. V. m. §§ 18 Abs. 1 und 2, § 62, § 68 SGB VIII 

sowie gem. § 1712 BGB  

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Beurkundungen erfolgt zur Vornahme von Be-

urkundungen gem. § 59 SGB VIII. 

 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 

Eine Übermittlung von Teilen der Daten im Bereich Beistandschaften an andere Stellen/Perso-

nen findet nur statt, wenn hierzu eine Einwilligung erteilt worden ist oder wenn eine Übermitt-

lung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen vorgesehen ist und die Daten für eine Sachbearbei-

tung der anderen Stellen/Personen erforderlich sind. So werden die Daten z. B. zur Erfüllung 

der jeweiligen Aufgabe an den unterhaltsverpflichteten Elternteil und ggf. dessen anwaltliche 
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Vertretung sowie unter Umständen an Gerichte zur Durchsetzung der Ansprüche übermittelt. 

Im Rahmen einer Vaterschaftsfeststellung werden die Daten dem Standesamt zur Eintragung 

im Geburtenbuch mitgeteilt. 

 

Eine Übermittlung bei den Beurkundungen erfolgt u. a. wie folgt:  

• bei einer Vaterschaftsanerkennung an das Standesamt am Geburtsort des Kindes; bei 

Geburt im Ausland an das Standesamt Berlin I; an den anderen Elternteil, wenn Vater 

und Mutter getrennt voneinander die Vaterschaft erklärt und die Zustimmung abgege-

ben haben, ggf. an andere gesetzliche Vertreter oder an den Ehemann der Mutter; 

• bei Beurkundung einer Unterhaltsverpflichtung an das unterhaltsberechtigte Kind bzw. 

dessen rechtlichen Vertreter; bei einer Beurkundung nach § 1615 l BGB (befristeter 

Unterhaltsanspruch der Mutter vor und nach der Entbindung) an den berechtigten El-

ternteil bzw. dessen rechtliche Vertretung; 

• bei Erteilung weiterer vollstreckbarer Ausfertigungen an das zuständige Amtsgericht 

zur Beantragung der Genehmigung zur Erteilung vg. Daten  

• von beurkundeten Sorgeerklärungen dem zuständigen Jugendamt am Geburtsort des 

Kindes; bei einem Geburtsort im Ausland an das Landesjugendamt Berlin; Geben die 

Eltern die Erklärungen getrennt ab, wird jeweils der andere Elternteil über die Abgabe 

der Sorgeerklärung informiert;  

• bei beurkundeter Bereiterklärung der Adoptionsbewerber/innen zur Annahme eines 

ihnen zur internationalen Adoption vorgeschlagenen Kindes an das zuständige Jugend-

amt sowie der Auslandsvermittlungsstelle. 

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Die Speicherung der Sozialdaten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, 

für die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach 

dem Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

 

Die Aufbewahrungsfrist bei den Beistandschaftsakten beträgt 10 Jahre nach Erreichen der Voll-

jährigkeit.  

 

Für Aktenvorgänge im Bereich der Beratungs- und Unterstützungsleistung gem. § 18 SGB VIII 

(Unterhaltsberechnung für Minderjährige sowie Volljährige und Ansprüche nach § 1615 l 

BGB) endet die Aufbewahrung 5 Jahre nach der letzten Bearbeitung. 

 

Die Aufbewahrungsfrist bei Urkunden zur Vaterschaftsanerkennung (nach Abgabe der Erklä-

rungen), zum Unterhalt, zur Sorgeerklärung (nach deren Abgabe) beträgt 30 Jahre. 
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Ambulante Intensive Begleitung (AIB) 
 
Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Durch den Bereich Ambulante Intensive Begleitung - AIB - werden mehrere Hauptziele zu-

gleich verfolgt. Die Hilfe zu Verselbstständigung in eigenem Wohnraum, das Herstellen eines 

stabilisierenden sozialen Umfeldes sowie die Gestaltung von Übergängen in andere Rechts-

kreise stehen dabei im Vordergrund. Ferner erfolgt die Gestaltung einer für den jungen Men-

schen nachvollziehbaren und umsetzbaren Lebensperspektive. 

 

Um innerhalb der Hilfe zur Verselbständigung jungen Menschen ein fachliches Angebot anbie-

ten zu können, werden personenbezogene Daten erhoben, insbesondere:   

 

- Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail 

- Kopie Ausweis, Bankverbindung 

- Rentenversicherungsnummer, Steuer-Id., Kindergeld Nr. 

- Zeugnisse, Ausbildungsverträge, aktuelle Bescheide, Sorgerechtsregelungen 

- Beratungsanliegen und deren Inhalte 

- Gesundheitsdaten 

- fachliche Hypothesen 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

 

Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, § 28 SGB VII, § 27 i.V.m. § 35 und § 39 SGB VIII sowie § 41 

i.V.m. § 35 und § 39 SGB VIII.  

 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich auf der Grund-

lage einer rechtlichen Befugnis bzw. mit Zustimmung und Schweigepflichtsentbindung der Be-

teiligten. 

 

Innerhalb der Stadtverwaltung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben zwingend benötigen. 

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

 

Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur Er-

füllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, für 

die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach dem 

Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

 

Die Aufbewahrungsfrist bei den Fallakten des Bereiches - Ambulante Intensive Begleitung - 

beträgt 10 Jahre nach Beendigung des Vorgangs.  
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Begleiteter Umgang (BU) 
 

Zweck/e der Datenverarbeitung: 

 

Das Jugendhilfeangebot - Begleiteter Umgang - soll in schwierigen Fällen Kindern und Ju-

gendlichen die Möglichkeit geben, ihr gesetzlich verankertes Recht auf eine Beziehung zu 

beiden Elternteilen und/oder anderen wichtigen Bezugspersonen wahrzunehmen. Damit dies 

gelingen kann, ist es von besonderer Bedeutung, dass Eltern lernen, die Probleme, die sie auf 

der Paarebene leben und erleben, von ihrer Elternebene zu trennen. Die kindzentrierte Vorge-

hensweise stärkt die Position des Kindes und rückt die Interessen/ Bedürfnisse des Kindes in 

der konfliktbehafteten Beziehung der Eltern wieder in den Fokus 

 

Um innerhalb der Hilfe - Begleiteter Umgang - ein fachliches Angebot anbieten zu können, 

werden Daten erhoben insbesondere:   

 

- Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail 

- Sorgerechtsregelungen 

sowie 

- Beratungsanliegen und deren Inhalte 

- Fachliche Hypothesen 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n: 

Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, § 28 SGB VII, § 18 Abs. 3 SGB VIII i.V.m. §§ 1626, 1684 

BGB. 

 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich auf der 

Grundlage einer rechtlichen Befugnis bzw. mit Zustimmung und Schweigepflichtsentbindung 

der Beteiligten. 

 

Innerhalb der Stadtverwaltung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben zwingend benötigen. 

 

Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen: 

Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt soweit und solange, wie sie gem. § 63 SGB VIII zur Er-

füllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlich ist und für die Zwecke, 

für die die Daten erhoben oder übermittelt worden sind. Die Erforderlichkeit richtet sich nach 

dem Einzelfall bzw. nach der Art der Aufgabe.  

 

Die Aufbewahrungsfrist bei den Fallakten des Bereiches – Begleiteter Umgang - beträgt 10 

Jahre nach Beendigung des Vorgangs.  
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Sonstiges: 

 
 

• Präventionsfachstelle:  

 

Die Präventionsfachstelle als Abteilung des Jugendamtes, unterstützt alle jungen 

Menschen, (werdende) Eltern und Familien in Dortmund mit zielgerichteten, partizi-

pativen Maßnahmen und Angeboten, die ein gesundes, selbstbestimmtes, den eigenen 

Möglichkeiten entsprechendes und auf die soziale Gemeinschaft gerichtetes Aufwach-

sen ermöglichen.  

 

Zur Präventionsfachstelle gehören auch die Familienbüros, die alle Familien über An-

gebote in den Bereichen Betreuung, Bildung, Freizeit, Kultur und Sport im Stadtbezirk 

informieren und die Willkommensbesuche bei allen Familien mit neugeborenen Kin-

dern durchführen. 

 

Die personenbezogenen Daten werden erhoben u. a. zur Durchführung von Angeboten 

gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO, § 2 Gesetz zur Kooperation und Information im 

Kinderschutz (KKG), §§ 67 ff. SGB X, § 16 sowie §§ 61 ff. SGB VIII. 

 

• Jugendberufshaus Dortmund:  

Datenschutzinformationen unter: https://jugendberufshaus-dortmund.de/datenschutz/ 

 

• Haus des Jugendrechts: 

datenschutzrechtliche Regelungen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. b) DSGVO i. V. m. 

mit dem Kooperationsvertrag zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendamt 


